
Merkblatt 
zu den Gesamtverträgen des Verbandes der Diözesen Deutsch-

lands (VDD) mit der Verwertungsgesellschaft VG WORT1 über die 
Vervielfältigung von Druckschriften 

 

(ABl. 1999, S. 107 mit späteren Korrekturen und Ergänzungen) 

 

I. Vorbemerkungen  

 

Das Herstellen von „einzelnen“ Vervielfältigungsstücken (Kopien) urheberrechtlich 

geschützter Werke wie Druckwerke (Bücher, Zeitungen und Zeitschriften) ist in der 

Regel nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch und unter bestimmten Vor-

aussetzungen zulässig (vgl. § 53 Absatz 2 und 3 des Urheberrechtsgesetzes). Als 

„einzeln“ wurden von der Rechtsprechung höchstens sieben Kopien bezeichnet. 

 

Die Schutzdauer beträgt regelmäßig 70 Jahre beginnend mit dem Tod des Urhebers2. 

Sollen Vervielfältigungen angefertigt werden, ohne dass dies Kraft Gesetzes vergü-

tungsfrei zulässig ist, muss immer die Einwilligung des Berechtigten eingeholt wer-

den, die regelmäßig nur gegen Vergütung erteilt wird. 

 

Um den betroffenen kirchlichen Stellen, Diözesen, Kirchengemeinden, Orden und 

den sonstigen kirchlichen Einrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen, Wer-

ken und Verbänden usw. das zeitaufwendige Einholen der Einwilligung sowie die 

ebenfalls zeitraubende Rechnungslegung und die Bezahlung der Einzelvergütungen 

zu ersparen, hat der VDD mit der VG WORT (www.vg-wort.de) Gesamtverträge ab-

geschlossen. 

 

 

II. Art und Umfang der durch Gesetz und Vertrag zulässigen Nutzungen 

 

- eigener wissenschaftlicher Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu 

diesem Zweck geboten ist 

 

- Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem 

Zweck geboten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück 

benutzt wird 

 

- eigene Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesen-

detes Werk handelt 

 

- sonstiger eigener Gebrauch, wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen 

Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften 

erschienen sind 

 

- sonstiger eigener Gebrauch, wenn es sich um ein, seit mindestens zwei Jahren, 

vergriffenes Werk handelt 
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- eigener Gebrauch im Schulunterricht, in nichtgewerblichen Einrichtungen der 

Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsausbildung in der für 

eine Schulklasse erforderlichen Anzahl 

 

- eigener Gebrauch für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschu-

len, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der 

Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl 

 

 

III. Grenzen des Gebrauchs 

 

Die Vervielfältigungsstücke dürfen nur für den kirchlichen Eigengebrauch verwendet 

werden, jedoch darüber hinaus weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben 

benutzt werden. 

 

Wer Fotokopien oder Vervielfältigungen machen möchte, die nicht von den Gesamt-

verträgen abgedeckt sind, muss dazu grundsätzlich die (vorherige) Einwilligung des 

jeweils Berechtigten, im Regelfall des jeweiligen Verlages, einholen und das bran-

chenübliche Entgelt bezahlen. Die Berechtigten haben ihr Recht bezüglich des Ver-

vielfältigens von Druckschriften weitgehend an die VG WORT abgetreten. In der Re-

gel erteilt diese die beantragte Einwilligung. 

 

 

IV. Berechtigte für das Vervielfältigen von Druckschriften und die Verwendung der 

Vervielfältigungen 

 

 a) Berechtigt nach den Gesamtverträgen des VDD mit der VG WORT sind der 

Verband der Diözesen Deutschlands, die (Erz-)Diözesen in der Bundesrepublik 

Deutschland, ihre diözesanen und überdiözesanen Institutionen und Einrichtun-

gen, ihre Pfarreien, Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände, Orden 

sowie kirchliche Vereinigungen, Institutionen und Einrichtungen (z. B. Einrich-

tung der Aus-, Weiter- und Berufsbildung, Hochschulen und Fachhochschulen, 

Bibliotheken und Büchereien) mit Ausnahme der Caritasverbände.  

 

Auch rechtlich selbständige kirchliche Einrichtungen (eingetragene Vereine) mit 

Ausnahme der Caritas gehören in diesem Sinne zu den Berechtigten. 

 

 b) Eine Weitergabe von Fotokopien an Dritte (nicht aus dem Vertrag Berechtigte) 

ist nicht erlaubt. 

 

 

V. Ansprüche von Dritten 

 

Sofern Autoren, Verlage oder sonstige Personen sich an aus diesen Verträgen Be-

rechtigte wenden, um Vergütungen zu fordern, die durch die Gesamtverträge abge-

deckt sind, sind diese an die VG WORT zu verweisen. 

Die VG WORT hat sich im Gesamtvertrag verpflichtet, die Kirche von Ansprüchen 

Dritter freizustellen. 

 

In Zweifelsfällen können Sie sich an die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands, Kaiserstraße 161, 53113 Bonn wenden. 


